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Vergütungen bei Selbstanzeige

von�stB�Wp�gerald�schwamberger,�göttingen

|� für�die�Berechnung�der�Vergütung�für�die�selbstanzeigeerklärung�steht�
gemäß�§�30�abs.�1�stBVV�der�rahmensatz�von�10/10�bis�30/10�einer�vollen�
gebühr� nach� Tabelle� a� zur� Verfügung.� Welche� Tätigkeiten� davon� umfasst�
sind�oder�welche�gesonderte�gebührentatbestände�darstellen�und�wie�sie�
eine�vollständige�abrechnung�vornehmen,�erfahren�sie�in�diesem�Beitrag.� |

Selbstanzeige im Unterschied zur berichtigungserklärung
Die�selbstanzeige�i.s.�von�§�371�abs.�1�bis�3�ao�ist�genauer�bezeichnet�eine�
selbstanzeigeerklärung�und�begrifflich�die�rechtliche�Wertung�einer�„nach
erklärung“,�d.h.�eine�Berichtigung,�ergänzung�oder�nachholung�von�steuer
lichen� angaben� als� Korrektur� der� Tathandlung� einer� steuerhinterziehung�
nach�§�370�ao�und�die�Wiedergutmachung�des�Taterfolgs.�sie�ist�abzugrenzen�
von�der�„Berichtigungserklärung“,�die�dem�steuerpflichtigen�nach�§�153�ao�
die�Möglichkeit�bietet,�seine�durch�unkenntnis�oder�unvermögen�objektiv�un
stimmige�erklärung�zu�korrigieren.

ob�eine�richtigstellung�rechtlich�als�Berichtigungserklärung�oder�als�selbst
anzeige�zu�klassifizieren�ist,�ist�ausschließlich�abhängig�von�der�rechtlichen�
Qualität�des�nacherklärten�sachverhalts�und�damit�vom�Vorhandensein�eines�
Vorsatzes�in�Bezug�auf�die�fehlerhaftigkeit�oder�unvollständigkeit.�Während�
bei�der�Berichtigungserklärung�vorausgesetzt�wird,�dass�der�steuer�pflichtige�
die�fehlerhaftigkeit�oder�unvollständigkeit�seiner�abgegebenen�steuererklä
rung�nachträglich�erkennt,�setzt�eine�selbstanzeigeerklärung�voraus,�dass�
die� fehlerhaftigkeit� oder� unvollständigkeit� wenigstens� mit� bedingtem� Vor
satz�verursacht�worden�ist.

Der�beauftragte�steuerberater�muss�bei�der�erstellung�der�nach�erklärungen�
vor�dem�hintergrund�der�strafrechtlichen�Beurteilung�keine�unterschiedliche�
Bearbeitung�vornehmen,�weil� in�beiden�fällen�entweder�bereits�ein�steuer
strafrechtlicher�sachverhalt�vorliegt�oder�nachträglich�entstehen�kann,�wenn�
die�nacherklärungen�unvollständig�sind.�in�beiden�fällen�ist�der�steuer�berater�
gehalten,�seinen�auftraggeber�darauf�hinzuweisen,�dass�zur�Vermeidung�von�
steuerstrafrechtlichen�ermittlungsverfahren�eine�vollständige�nacherklärung�
oder�eine�Vervollständigung�der�den�steuerpflichtigen�betreffenden�steuer
rechtlichen�sachverhalte�erforderlich�ist.

Vergütungen für Selbstanzeigen nach § 30 StbVV
Während�eine�Berichtigungserklärung�nach�§�23�nr.�1�oder�nr.�7�stBVV�mit�
einer�Wertgebühr�berechnet�wird,�ist�im�falle�einer�selbstanzeigeerklärung�
§�30�stBVV�anzuwenden.�Der�unterschiedliche�rahmensatz�für�die�Vergütung�
zwischen�den�beiden�Vorschriften�ist�durch�die�schwierigkeiten�und�den�zeit
aufwand�bei�der�ermittlung�der�hinterziehungstatbestände�bei�einer�selbst
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anzeigeerklärung,� die� zu� beachtenden� rechtsprobleme� und� die� besondere�
Bedeutung�für�den�auftraggeber�gerechtfertigt.�auch�eine�erhöhte�haftung�
des�steuerberaters�ist�nicht�zu�verkennen.�Die�ermittlungsarbeiten�beziehen�
sich�in�der�regel�auf�mehrere�Veranlagungszeiträume.�auch�die�Beschaffung�
der�erforderlichen�unterlagen�–�insbesondere�wenn�beim�auftraggeber�aus
landseinkünfte�oder�auslandsbeziehungen�vorliegen�–�ist�Teil�der�Tätigkeit,�
sodass�der�rahmensatz�auch�diese�Mehrarbeiten�abdecken�muss.

Von der Vergütung des § 30 StbVV umfasste tätigkeiten
Der�Tätigkeitsbereich�des�steuerberaters�bei�fertigung�einer�selbstanzeige�
umfasst�sämtliche�arbeiten�im�zusammenhang�mit�der�selbstanzeige.�Dazu�
gehören�beratende�gespräche�mit�dem�auftraggeber,�die�ermittlung�und�an
forderung�der�erforderlichen�grundlagen�sowie�der�unrichtigen�und�unvoll
ständigen� angaben,� die� abfassung� der� selbstanzeigeerklärung� gegenüber�
der�finanzbehörde�und�die�Berechnung�der�hinterzogenen�bzw.�leichtfertig�
verkürzten�steuern.�auch� in�diesem�zusammenhang�notwendige�Verhand
lungen�mit�der�finanzbehörde�sind�mit�der�Vergütung�abgegolten.

nicht von der Vergütung des § 30 StbVV umfasste tätigkeiten
nicht�mit�der�Vergütung�gemäß�§�30�stBVV�abgegolten�sind�solche�Tätigkei
ten�des�steuerberaters,�die�gesonderte�Vergütungstatbestände�in�der�stBVV�
darstellen.�so�treten�in�nicht�wenigen�fällen�Konkurrenztatbestände�auf,�die�
bei�der�abrechnung�zu�beachten�sind.�Beispielsweise�sind�ersterstellungen�
oder� Berichtigungen� von� Buchführungen,� Jahresabschlüssen� und� steuer
erklärungen�nicht�nach�§�30�stBVV�abgegolten.�Dasselbe�gilt�für�sich�im�rah
men�dieser�Tätigkeit�ergebende�rechtsbehelfe.

◼◼ beispiel

Mandant�X�nimmt�Kontakt�mit�dem�steuerberater�s�auf�und�erklärt�ihm,�dass�das�
zuständige� finanzamt� für� die� Jahre� 2010� bis� 2012� sowohl� für� die� einkommen
steuer� als� auch� für� die� umsatzsteuer� seines� gewerbebetriebs� schätzungs
bescheide�erlassen�hat�und�diese�in�wenigen�Tagen�bestandskräftig�werden.�als�
neumandant�erklärt�er,�dass�die�Buchführungen�für�die�genannten�Ka�lenderjahre�
durch�seine�Buchhalterin�erstellt�wurden�und�dass�die�Jahresabschlüsse�noch�zu�
erstellen� sind.� Weiterhin� ergibt� sich,� dass� das� finanzamt� in� den� schätzungs
bescheiden� für� die� einkommensteuer� lediglich� einkünfte� aus� gewerbebetrieb�
angesetzt� und� sonderausgaben� entsprechend� den� aufwendungen� des� Jahres�
2009�in�höhe�der�zulässigen�höchstbeträge�berücksichtigt�hat.�in�den�umsatz
steuerbescheiden�für�die�genannten�Kalenderjahre�wurde�ein�Jahresumsatz�von�
500.000�eur�entsprechend�der�letztmalig�abgegebenen�umsatzsteuererklärung�
für�das�Jahr�2009�angesetzt.�umsatzsteuervoranmeldungen�für�die�Jahre�2010�bis�
2012� wurden� nicht� vom� auftraggeber� eingereicht.� entsprechende� schätzungen�
des�finanzamts�wurden�vorgenommen.

Der�auftrag�für�s�lautet,�gegen�die�schätzungsbescheide�des�finanzamts�vorzu
gehen.�X�gibt�den�besonderen�hinweis,�dass�seine�ehefrau�bereits�im�Jahr�2007�
ein�Mietwohnobjekt�im�Wege�einer�erbschaft�erworben�hat.�Die�daraus�resultie
renden�einkünfte�sind� in�den�für�die�Jahre�2007�bis�2009�abgegebenen�steuer
erklärungen�nicht�erfasst.�auf�anraten�von�s�beauftragt�X�diesen,�auch�die�steuer
bescheide�für�die�Jahre�2007�bis�2009�richtigstellen�zu�lassen�–�gegebenenfalls�in�
form�einer�selbstanzeige.
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ergebnis
s�lässt�sich�für�die�ermittlung�der�einkünfte�aus�Vermietung�und�Verpachtung�für�
die�Jahre�2007�bis�2012�alle�erforderlichen�unterlagen�vorlegen.�Weiterhin�erstellt�
er�Jahresabschlüsse�für�die�Jahre�2010�bis�2012�und�erhebt�einsprüche�gegen�die�
schätzungsbescheide.�für�die�Jahre�2007�bis�2009�ergeben�sich�positive�einkünfte�
aus� Vermietung� und� Verpachtung� für� die� ehefrau.� Die� gewinne� aus� gewerbe
betrieb� für�die�Jahre�2010�bis�2012�übersteigen�die� laut�schätzungsbescheiden�
angesetzten� einkünfte� aus� gewerbebetrieb� erheblich.� Die� Jahresumsätze� und�
die�zu�zahlenden�umsatzsteuerbeträge�übersteigen�die�laut�schätzungsbescheid�
festgesetzten�umsatzsteuern�ebenfalls�erheblich.

Vergütungsberechnung
s�berechnet�eine�gebühr�für�die�erstellung�einer�selbstanzeigeerklärung�gegen
über�dem�finanzamt�gemäß�§�30�stBVV.�Bemessungsgrundlage�der�gebühren�
sind�die�jeweiligen�erhöhungen�der�einkünfte�pro�Kalenderjahr�2007�bis�2012.�für�
jedes�Kalenderjahr�ergibt�sich�somit�ein�gesonderter�gegenstandswert�und�eine�
gesonderte�gebühr� (Meyer/goez/schwamberger,�anm.�4�zu�§�30�stBVV;�feiter,�
rz. 472).�Die�sich�im�rahmen�der�selbstanzeigeerklärung�ergebenden�erhöhun
gen�der�umsätze�sind�gemäß�§�30�abs.�2�stBVV�pro�Kalenderjahr� in�höhe�von�
10 v.h.�des�Differenzbetrags�zwischen�den�laut�schätzungsbescheiden�angesetz
ten�umsätzen�und�den�tatsächlichen�umsätzen�–�mindestens�jedoch�8.000�eur –�
als�gegen�standswert�zu�berechnen.

neben� der� Vergütung� gemäß� §� 30� abs.� 1� stBVV� berechnet� s� die� erstellung� der�
Jahres�abschlüsse�für�die�Jahre�2010�bis�2012�gemäß�§�35�abs.�1�stBVV,�die�ermitt
lung�der�einkünfte�(V+V)�für�die�Jahre�2010�bis�2012�gemäß�§�27�stBVV,�die�erstel
lung� der� einkommensteuererklärungen� für� die� Jahre� 2010� bis� 2012� gemäß� §� 24�
abs. 1�nr.�1�stBVV,�die�erstellung�der�gewerbesteuererklärungen�für�die�Jahre�2010�
bis�2012�gemäß�§�24�abs.�1�nr.�5�stBVV�und�die�erstellung�von�umsatzsteuererklä
rungen�für�die�Jahre�2010�bis�2012�gemäß�§�24�abs.�1�nr.�8�stbVV.�Vergütungen�für�
steuererklärungen�und�Jahresabschlüsse,�die�dem�finanzamt�bisher�noch�nicht�
eingereicht�wurden�und�neu�erstellt�werden�mussten,�sind�nach�den�Vorschriften�
der�stBVV�zu�berechnen�und�nicht�mit�der�Vergütung�gemäß�§ 30 stBVV�abgegolten.

eine�Berechnung�der�einsprüche�gegen�die�schätzungsbescheide�ist�gemäß�§�40�
abs.� 2� stBVV� vorzunehmen,� denn� die� auswirkungen� der� noch� zu� erstellenden�
steuererklärungen�waren�nicht�bekannt.�zusätzlich�berechnet�s�die�prüfung�der�
schätzungsbescheide� und,� nachdem� die� Änderungen� des� zuständigen� finanz
amts�vorliegen,�auch�die�geänderten�Bescheide�gemäß�§�28�stBVV.

Vergütungsberechnung
Der�recht�hohe�rahmensatz�des�§�30�abs.�1�stBVV�von�10/10�bis�30/10�einer�
vollen�gebühr�nach�Tabelle�a�ist�gerecht�fertigt,�weil�eine�Berücksichtigung�
der�Verhältnisse�des�einzelfalls�erforderlich�ist�und�die�ermittlung�der�grund
lagen�für�zurückliegende�Kalender�jahre�erhebliche�schwierigkeiten�bereiten�
kann�und�mit�erheblichem�zeitaufwand�verbunden�ist.�Darüber�hinaus�müs
sen�alle�hinterziehungstatbestände�ermittelt�werden,�um�die�strafbefreiende�
Wirkung�einer�selbstanzeige�gemäß�§ 371�ao�zu�erreichen.�Weiterhin�sind�
sachverhalte�dahingehend�zu�über�prüfen,�inwieweit�verschiedene�steuerar
ten�betroffen�sein�können.�Durch�den�ansatz�eines�Mindestgegenstandswerts�
in�§�30�abs.�2�stBVV�in�höhe�von�8.000�eur�hat�der�Verordnungsgeber�zum�
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ausdruck�gebracht,�dass�im�rahmen�der�Wertgebühr�die�besondere�Bedeu-
tung�und�der�besondere�aufwand�für�die�fertigung�von�selbstanzeigen�auch�
in�kleinen�fällen�berücksichtigt�werden�müssen.�Der�Wortlaut�des�§�30�abs.�
2�stBVV�stellt�eindeutig�klar,�dass�als�gegenstandswert�für�die�Vergütungsbe-
rechnung�die�jeweiligen�steuer�arten�zugrunde�zu�legen�sind,�die�bei�der�er-
stellung�von�steuererklärungen�oder�der�ermittlung�von�einkünften�nach�der�
stBVV�anzuwenden�sind.�Dies�gilt� für�die�ertragsteuern,�die�umsatzsteuer,�
die�grunderwerbsteuer�und�die�erbschaftsteuer.

Merke  |� aufgrund�des�breiten�rahmensatzes�gemäß�§�30�abs.� 1�stBVV�kann�
der�steuerberater�seine�arbeit�je�nach�umfang�und�schwierigkeit�der�beruflichen�
Tätigkeit,�der�Bedeutung�der�angelegenheit�sowie�der�einkommens-�und�Vermö-
gensverhältnisse�des�auftraggebers�i.s.�des�§�11�stBVV�angemessen�differenziert�
berechnen.�nur�in�ausnahmefällen�dürften�Vergütungen�erforderlich�werden,�die�
die�höchstgebühr�überschreiten.�in�diesen�fällen�ist�eine�gesonderte�schriftliche�
Vereinbarung�i.s.�des�§�4�stBVV�mit�dem�Mandanten�abzuschließen.

Da� im� rahmen� der� erstellung� einer� selbstanzeigeerklärung� sowohl� jede�
steuerart� als� auch� jedes� Kalenderjahr� eine� eigene� angelegenheit� ist,� sind�
auslagen�gemäß�§�16�stBVV�auch�für�jede�angelegenheit�berechenbar.�Weiter-
hin�ist�die�prüfung�von�steuerbescheiden�–�sowohl�der�ergangenen�steuer-
bescheide�vor�einreichung�der�selbstanzeige�(z.B.�schätzungsbescheide),�als�
auch�der�Berichtigungsbescheide�–�gemäß�§�28�stBVV�zusätzlich�abzurech-
nen,�denn�diese�sind�nicht�mit�der�Vergütung�für�die�leistungen�im�rahmen�
der�selbstanzeige�abgegolten.

Anwendungsbereich
Die� Vergütung� für� Tätigkeiten� im� Verfahren� der� selbstanzeige� betrifft� die�
selbstanzeige�nach�§�371�abs.�1�bis�3�ao�und�die�selbstanzeige�nach�§�378�
abs. 3�ao�für�Tatbestände�leichtfertiger�steuerverkürzung�nach�§�378�abs. 1 ao.�
Tätigkeiten�für�steuerstraftatbestände�gemäß�§�370a�ao�(gewerbs-�oder�ban-
denmäßige�steuerhinterziehung),�§�372�ao�(Bannbruch),�§�373�ao�(gewerbs-
mäßiger,�gewaltsamer�und�bandenmäßiger�schmuggel)�und�§ 374 ao�(steuer-
hehlerei)� sind� nicht� nach� §� 30� stBVV� abzurechnen,� weil� für� diese� straftat-
bestände�keine�selbstanzeige�möglich�ist.�ebenfalls�unmöglich�ist�die�selbst-
anzeige�für�steuerordnungswidrigkeiten�nach�den�§§�379�bis�382 ao.

Die�Vergütung�für�Tätigkeiten,�bei�denen�die�selbstanzeige�nicht�strafbefreiend�
erfolgt�ist�und�nachfolgend�ein�steuerstrafverfahren�gegen�den�auftraggeber�
eröffnet�wird,�sind�nicht�nach�§�30�stBVV,�sondern�gemäß�§�45�stBVV�nach�rVg�
abzurechnen.�soweit�eine�selbstanzeige�in�einem�zeitraum�erstattet�wurde,�für�
den�die�einleitung�eines�steuerstrafrechtlichen�ermittlungsverfahrens�bereits�
erfolgt�ist,�kann�nach�dem�urteil�des�lg�Duisburg�(19.9.03,�7�s�238/02,�Kp�03,�41)�
die�für�die�selbstanzeige�berechnete�gebühr�gemäß�§ 30 stBVV�nicht�mehr�ab-
rechenbar�sein.�in�derartigen�fällen�empfiehlt�sich�der�abschluss�einer�schrift-
lichen�gebührenvereinbarung�nach�§�4�stBVV.�soweit�die�den�Behörden�durch�
selbstanzeige� bekanntgemachten� steuerrelevanten� Tatsachen� dazu� führen,�
dass�rechtsbehelfe�geführt�werden�müssen,�sind�diese�nach�§ 40�stBVV�bzw.�
bei�Klagen�vor�dem�finanzgericht�gemäß�§�45�stBVV�nach�rVg�abzurechnen.
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